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Sachverhalt:
0. Vorbemerkung
Die turnusmäßige Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr ist in diesem Jahr überfällig. 
In diesem Zusammenhang wurden weitere Fragen überprüft. 
Die vorhandenen Erkenntnisse machen eine Satzungsänderung mit vorübergehender 
Gebührensenkung erforderlich. Nicht alle aufgeworfenen Fragen konnten bislang vollständig 
geklärt werden. Eine Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt ist aber erforderlich, um eine 
rechtzeitige Umsetzung zum 1.1.2018 zu erreichen.

1. Öffentliche Einrichtung Straßenreinigung Lütjensee
1.1. Grundsätzliches
Art und Umfang der Straßenreinigung in Lütjensee richtet sich nach § 45  Straßen- und 
Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) in Verbindung mit der 
Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Lütjensee vom 20.09.2005, zuletzt geändert mit 
Wirkung zum 01.01.2008. 
Nach § 1 Abs. 1 Straßenreinigungssatzung betreibt die Gemeinde die Reinigung der dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb 
der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen jedoch 
nur innerhalb der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigungspflicht 
nicht nach § 2 anderen übertragen wird. In § 2 Abs. 1 Straßenreinigungssatzung wird die 
Reinigungspflicht in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke den Eigentümern 
übertragen. Abweichend davon übernimmt die Gemeinde Lütjensee nach § 2 Abs. 2 die 
Sommerreinigung auf Fahrbahnen der im anliegenden Verzeichnis aufgeführten Straßen, mit 
Ausnahme der in § 1 Absatz 2 aufgeführten Gehwege und Nebenflächen. Die im Verzeichnis 
genannten Straßen werden zum einen 14-tägig gebührenpflichtig gereinigt. Daneben werden 
weitere Straßen und Abschnitte außerhalb der Ortsdurchfahrten und im Zusammenhang 
bebauten Ortslagen aufgeführt, die – obwohl keine Reinigungspflicht durch die Gemeinde 
nach § 45 StrWG besteht – vierteljährlich gereinigt werden. Für die 14-tägige Reinigung 
werden Gebühren nach der Straßenreinigungsgebührensatzung erhoben. Für die Reinigung 
der weiteren Straßen dürfen keine Gebühren erhoben werden, da sie gar nicht Teil der 
öffentlichen Einrichtung sind. 
Die Reinigungsleistung „Sommerreinigung" wurde ausgeschrieben und wird ganzjährig von 
einer Fremdfirma erbracht.

1.2. Feststellungen im Rahmen der Nachkalkulation
Nach § 45 StrWG sind Kreis-und Landesstraßen (nur) innerhalb von Ortsdurchfahrten zu 
reinigen. Die Ortsdurchfahrt wird durch „OD“ –Schilder oder –Steine vom Landesbetrieb 
Straßenbau und Verkehr festgelegt (Lage für Lütjensee: siehe Anlage). Ein Vergleich mit der 
tatsächlichen Reinigungsstrecke ergab, dass entgegen der Satzung zum Teil auch 



außerhalb der festgelegten Ortsdurchfahrt 14-tägig gereinigt wird. Dies war bislang bei der 
Gebührenkalkulation nicht bekannt. 
Die Ursache scheint darin zu liegen, dass die Straßenreinigung anscheinend bereits ab 
Ortseingangsschild 14-tägig durchgeführt, nicht erst ab OD-Markierung. Aus diesem Grund 
können nun wider Erwarten nicht die gesamten Kehrkosten der 14-tägigen Reinigung mehr 
als gebührenfähig angesehen werden.
Ein Sonderproblem ergibt sich für den Oetjendorfer Weg: der Straßenbaulastträger hat die 
ehemals festgesetzte Ortsdurchfahrt aufgehoben, so dass die Gemeinde nicht mehr 
berechtigt ist, diesen Bereich im Rahmen ihrer öffentlichen Einrichtung zu reinigen und 
hierfür Gebühren zu erheben. Die Gebührenerhebung für diese Straße ist umgehend zu 
beenden. Bei der Vorauskalkulation ist die Anzahl der gebührenpflichtigen 
Erhebungseinheiten (Frontmeter) entsprechend um den Oetjendorfer Weg zu reduzieren. 
Für die Vergangenheit sind die Festsetzungen bereits bestandskräftig geworden. Die 
Gemeinde hat ja bislang auch im guten Glauben der Rechtmäßigkeit entsprechende 14-
tägige Reinigungsleistungen erbringen lassen. 
In den Bereichen Trittauer Straße, Großenseer Straße und Hamburger Straße wurden 
dagegen außerhalb der festgelegten Ortsdurchfahrt keine Anlieger zu 
Straßenreinigungsgebühren veranlagt.

2. Festlegung des Gemeindeanteils an den Kosten
2.1. Änderung der Rechtsprechung in Schleswig-Holstein
Mit Urteil vom 15.5.2017 (2 KN 1/16) zu Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren in 
Lübeck hat das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht (OVG Schleswig) erstmals 
auf eine Rechtsprechung umgeschwenkt, die bereits in den Vorjahren in Niedersachsen neu 
vertreten wurde. Danach ist es nicht mehr zulässig, den Gemeindeanteil an der 
Straßenreinigung pauschal auf 15 % festzulegen (wie in der Vergangenheit in Schleswig-
Holstein von den Gerichten gebilligt und auch in Lütjensee praktiziert), sondern die Höhe 
muss in einer Ermessensentscheidung des Satzungsgebers auf Grundlage der konkreten 
örtlichen Verhältnisse ermittelt, berechnet und festgelegt werden; dies muss aus den zur 
Sitzung vorgelegten Unterlagen hervorgehen. In Niedersachsen wurde als Reaktion auf die 
neue Rechtsprechung ab dem 1.1.2017 rückwirkend vom Landesgesetzgeber ein 
gesetzlicher Gemeindeanteil von 25% an den Kosten der Straßenreinigung festgelegt. In 
Schleswig-Holstein fehlt eine gesetzliche Vorgabe, zudem existiert noch keine positiv-
Rechtsprechung; auch die Hansestadt Lübeck hat noch keine Satzungskorrektur auf 
Grundlage der Rechtsprechung des OVG Schleswig vorgenommen. 

2.2. Grundsatzerwägungen für einen zukünftigen Gemeindeanteil in Lütjensee
Die Berechnung eines einheitlichen Gemeindeanteils an der Straßenreinigung muss 
zunächst den Anteil der jeweiligen Straßentypen an der Gesamtreinigung ermitteln. Jedem 
Straßentyp wird ein entsprechender vorteilsgerechter Allgemeinanteil zugerechnet. Aus dem 
Verhältnis der zu reinigenden Anteile zueinander errechnet sich dann ein einheitlicher 
Gemeindeanteil für das gesamte Gemeindegebiet. 
Die konkrete Umsetzung bleibt schwierig. In einer ersten Probeberechnung wurde versucht, 
die Vorgaben aus dem neuen Grundsatzurteil für Lütjensee möglichst rechtssicher 
umzusetzen. Dies führte zu einem neuen Gemeindeanteil knapp unter 30 %. Vom Ergebnis 
her erscheint dies aus folgenden Gründen überhöht:

- In Lütjensee ist nur die Sommerreinigung gebührenpflichtig. Das OVG Schleswig hat 
im konkreten Fall „Straßenreinigungsgebühr Lübeck“ lediglich entschieden, ein 
Gemeindeanteil von 15 % am Winterdienst sei zu gering; dies bedeutet im 
Umkehrschluss, dass wohl auch in Lübeck weiterhin zumindest eine denkbare 
Möglichkeit zur Rechtfertigung eines 15%-Gemeindeanteils für die Sommerreinigung 
besteht, auch wenn derzeit völlig unklar ist, wie dies rechtssicher umsetzbar wäre. 

- Der Mindestanteil wird genügen für Anliegerstraßen ohne erkennbaren erhöhten 
Anteil von Drittnutzern. Diese Voraussetzung trifft auf deutlich mehr als die Hälfte der 
in Lütjensee anfallenden gebührenfähigen Kehrmeter zu.

- Da in Lütjensee große Bundesstraßen wie die B404 nicht die im Zusammenhang 
bebaute Ortslage kreuzen, haben die Durchgangsstraßen weniger überregionale 



Verkehrsbedeutung als in anderen Gemeinden. 
- Für die 14-tägige Sommerreinigung ist zu berücksichtigen, dass ein durchfahrender 

Autofahrer meist nur wenig und kurz durch eine verschmutzte Straße gestört wird, die 
Anlieger an der Straße aber erheblich durch aufgewirbelten Dreck. Von daher ist bei 
der Sommerreinigung selbst für Durchgangsstraßen das Interesse der Anlieger an 
der Reinigung höher zu bewerten als das Interesse der Straßennutzer. Der stärker 
nutzerbezogene Winterdienst ist dagegen in Lütjensee nicht gebührenpflichtig, da er 
laut Satzung auf die Anlieger übertragen wurde.

Aus diesen Erwägungen heraus wird im Folgenden eine Abwägungsvariante vorgeschlagen, 
die versucht, jeweils nur die sich aus dem Urteil ableitbaren neuen Mindestanteile des 
öffentlichen Anteils an der gebührenpflichtigen Straßenreinigung festzulegen. Diese knüpft 
damit an die bisherige Festlegung des gemeindlichen Mindestanteils von 15 % an. Darüber 
hinaus erbringt die Gemeinde freiwillig weitere gebührenfreie Leistungen wie die 
vierteljährliche Reinigung weiterer Straßen und die Mithilfe des Bauhofs bei der 
Verkehrssicherung im Winterdienst. 

2.3. Ausübung des Abwägungsermessens
In Lütjensee wird weiterhin ein einheitlicher Gemeindeanteil für die gesamte 
gebührenpflichtige öffentliche Einrichtung angestrebt. Dies ist ausdrücklich weiterhin 
zulässig. Auf dem Weg dahin sind alle Straßen einzeln zu betrachten und zu gewichten. Dies 
ist nur ein der neuesten Rechtsprechung geschuldeter Rechenweg, aus dem sich aber keine 
weiteren Folgen für eine einzelne Straße ableiten lassen.  
In Lütjensee ist für die meisten der gereinigten Straßen kein zusätzliches zu 
berücksichtigendes Drittinteresse an der Reinigung festzustellen: Schule, 
Dorfgemeinschaftshaus sowie die meisten Gewerbebetriebe liegen an Durchgangsstraßen, 
so dass ohnehin bereits ein hinreichender Fremdanteil zu berücksichtigen ist. Es gibt 
allerdings einige Besonderheiten im Straßenreinigungsrecht, die nach den Ausführungen des 
OVG Schleswig eine zum Straßenbaubeitragsrecht abweichende Einordnung einzelner 
Straßen nahe legen. Danach zählt z.B. gezielter touristischer Verkehr beim Straßenausbau 
zum Ziel-und Quellverkehr des Anliegeranteils, dagegen im Straßenreinigungsrecht zum 
öffentlichen Anteil. Dies könnte in Lütjensee etwa  für die Zufahrten zu Tymmo-Kirche und 
Friedhof (Am See/Möhlenstedt),  zu Kreisjugendheim, Seehof und Badestelle Lütjensee 
(Seeredder), Nordstrand Großensee und Schleushörn (Strandweg)  sowie ggf. Fielmannhof  
(Alte Schulstraße) gelten. Diese dürften einen höheren Gemeindeanteil als bei reinen 
Anliegerstraßen notwendig machen. Daher werden diese genannten Anliegerstraßen im 
Folgenden bei der Erfassung der Längen für die gebührenpflichtige Straßenreinigung der 
gleichen Kategorie wie  Haupterschließungsstraßen zugeordnet, die ja ebenfalls mit einem 
höheren Gemeindeanteil in die Berechnung eingehen.
Als angemessene Gemeindeanteile sind für Lütjensee anzusehen:
-für Anliegerstraßen ohne verstärkte Drittnutzung 15 % (= Mindestanteil)
-für Durchgangsstraßen 40 % (abgeleitet aus einem nach der Rechtsprechung im 
Straßenbaubeitragsrecht wohl noch zulässigen gemeindlichen Anteil von 40 % für Gehwege 
und Rinnsteine an Durchgangsstraßen; die Interessenlage an der Sommerreinigung müsste 
entsprechend der Erwägungen in 2.2. vergleichbar sein)
-für Haupterschließungsstraßen und Anliegerstraßen mit erhöhtem Drittnutzeranteil der 
Mittelwert aus den beiden anderen Kategorien (27,5%).   
Im Urteil des OVG Schleswig vom 15.5.2017 wird gefordert, dass die gereinigten Flächen 
zueinander ins Verhältnis gesetzt werden müssen. In Lütjensee fallen allerdings nur Kosten 
pro Kehrmeter an, so dass abweichend das Verhältnis der Kehrmeter zueinander ins 
Verhältnis gesetzt wird.

Berechnung eines neuen einheitlichen Gemeindeanteils der gebührenpflichtigen 
öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung Lütjensee
Straße (nur geb.pfl. 
Anteile)

Reinigung Kehrmet
er 
geb.pfl.

Zuordnung bei 
Straßenreinigung

Gewichtung 
Gem. ant.

Alte Dorfstraße 14-tägig 1.358 Anliegerstraße 15%
Alte Schulstraße 14-tägig 486 Haupterschließung/Drittverkehr 27,5%



Alte Siedlung 14-tägig 119 Anliegerstraße 15%
Am Hainholz 14-tägig 560 Anliegerstraße 15%
Am Bahnhof 14-tägig 410 Anliegerstraße 15%
Am See 14-tägig 136 Haupterschließung/Drittverkehr 27,5%
Am Viert 14-tägig 350 Anliegerstraße 15%
An der Heierbek 14-tägig 138 Anliegerstraße 15%
An der Bockbek 14-tägig 190 Anliegerstraße 15%
Bei den drei Eichen 14-tägig 600 Anliegerstraße 15%
Deepenstegen 14-tägig 400 Haupterschließung/Drittverkehr 27,5%
Dornredder 14-tägig 390 Anliegerstraße 15%
Dovenkamp 14-tägig 940 Anliegerstraße 15%
Försterkoppel 14-tägig 912 Anliegerstraße 15%
Großenseer Straße 14-tägig 690 Durchgangsstraße 40%
Hamburger Straße 14-tägig 3288 Durchgangsstraße 40%
Heideweg 14-tägig 466 Haupterschließung/Drittverkehr 27,5%
Heierkoppel 14-tägig 280 Anliegerstraße 15%
Königsberger Straße 14-tägig 936 Anliegerstraße 15%
Kuckucksberg 14-tägig 1484 Anliegerstraße 15%
Kuckucksstieg 14-tägig 152 Anliegerstraße 15%
Möhlenstedt 14-tägig 226 Haupterschließung/Drittverkehr 27,5%
Pommernweg 14-tägig 1040 Anliegerstraße 15%
Peemöller Allee 14-tägig 446 Anliegerstraße 15%
Seeblick 14-tägig 750 Anliegerstraße 15%
Seeredder 14-tägig 480 Haupterschließung/Drittverkehr 27,5%
Strandweg 14-tägig 650 Haupterschließung/Drittverkehr 27,5%
Trittauer Straße 14-tägig 1620 Durchgangsstraße 40%
Up de Höh 14-tägig 540 Anliegerstraße 15%

20.037 insgesamt 4.760,55
23,7588%

davon: 57,87% 11595 Anliegerstraße
14,19% 2844 Haupterschließung/Drittverkehr
27,94% 5598 Durchgangsstraße

Zusammenstellung geb.pfl.
Kehrmeter

Faktor

insgesamt 20.037 gewichtet
Anliegerstraße 11595 15% 8,68%
Haupterschließung uä 2844 27,50% 3,90%
Durchgangsstraße 5598 40% 11,18%
Summe angemessener Gemeindeanteil 23,76%
Der rechnerisch ermittelte zukünftige angemessene Gemeindeanteil von 23,76% kann 
entweder so in die Gebührenkalkulation übernommen werden oder aber politisch 
aufgerundet werden, etwa auf 25 %, den Satz, den der niedersächsische 
Landesgesetzgeber vorgegeben hat. Es ist allerdings gebührenrechtlich zu beachten, dass 
die Gemeinde später bei einer Nachkalkulation an ihre Grundsatzentscheidung der 
Vorkalkulation gebunden ist.
Nach den Hinweisen des Gemeindeprüfungsamtes zur ermessensfehlerfreien Entscheidung 
gemeindlicher Gremien darf die Verwaltung dem Satzungsgeber eine vom rechnerischen 
Ergebnis abweichende politische Gebührenentscheidung weder abnehmen noch im Wege 
eines vermeintlichen vorauseilenden Gehorsams in den Mund legen. Im Folgenden wird 
daher immer zumindest auch eine Variante bei Übernahme eines 23,76%igen 
Gemeindeanteils an den Reinigungskosten in die Gebührenkalkulation aufgezeigt. Darüber 
hinaus sind die Erhebungskosten voll gebührenfähig. Nicht gebührenfähig sind dagegen 



etwaige Gebührenausfälle durch Billigkeitserlass im Einzelfall, die Reinigung außerhalb der 
festgesetzten Ortsdurchfahrten auf klassifizierten Straßen sowie die Kosten der 
vierteljährlichen Reinigung weiterer Straßen.

3. Gebührenkalkulation  
3.1. Gebührennachkalkulation
Während die Reinigungskosten konstant geblieben sind, haben sich die Verwaltungskosten 
leicht erhöht. Bei einer ersten vorangegangenen oberflächlichen Gebührennachkalkulation 
hatte sich der festgelegte Gebührensatz bestätigt mit einer Tendenz zu einer leichten 
Erhöhung auf Grund gestiegener Verwaltungskosten. Auf Grund der jetzt getroffenen 
Feststellungen ergibt sich ein komplett anderes Bild:  Durch Abzug eines nicht 
gebührenfähigen Anteils (siehe dazu 1.2.) entsteht bei Nachkalkulation der letzten 3 Jahre 
nunmehr eine Überdeckung.

3.2. Gebührenausgleich, Gebührenausgleichsrücklage
Die in 3.1. festgestellte Überdeckung ist  nach § 6 Absatz 2 KAG  zwingend innerhalb der 
nächsten 3 Jahre auszugleichen. Dies ist im Haushalt der Gemeinde wie folgt abzubilden: In 
Höhe der festgestellten Gebührenüberdeckung ist im Haushalt eine 
Gebührenausgleichsrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO nachzuweisen, die 
innerhalb von spätestens 3 Jahren gebührenmindernd aufgelöst wird.

3.3. Aktuelles Jahr, Sonderfall Oetjendorfer Weg
Ein Sonderproblem ergibt sich aktuell auch hier für den Oetjendorfer Weg: 
Bei der Nachkalkulation im Abschnitt 3.1. wurden auch die Einnahmen aus dem Oetjendorfer 
Weg berücksichtigt, dagegen die Kosten auch um die Reinigungsstrecke der dort ehemals 
vorhandenen Ortdurchfahrt gekürzt. Von einer Gebührensenkung im nächsten Jahr 
profitieren die Anlieger nicht mehr, da sie dann ohnehin für die Kreisstraße nicht mehr 
gebührenpflichtig sind. Aus diesem Grund sollten die für den Oetjendorfer Weg zur 
Straßenreinigung veranlagten Anlieger trotz Bestandskraft ihrer Bescheide bereits 
rückwirkend ab dem 1.1.2017 nicht mehr zu Reinigungsgebühren für den Oetjendorfer Weg 
herangezogen werden und für 2017 die Gebühren (bei Eckgrundstücken ggf. anteilig) 
erstattet bekommen. Dies erscheint gerechter als eine zusätzliche Verteilung eines 
Überschusses für 2017 über eine Gebührenausgleichsrücklage nur an die übrigen 
Gebührenpflichtigen. Aus diesem Grund werden bei der Kalkulation bereits für 2017 die 
Maßstabseinheiten für den Oetjendorfer Weg herausgerechnet.   

3.4. Gebührenvorkalkulation
Die Gemeinde Lütjensee profitiert immer noch von einem überaus günstigen 
Ausschreibungsergebnis (zusammen mit Trittau) ohne jegliche Preisgleitklausel. Bei der in 
Kürze notwendigen Neuausschreibung ist zu erwarten, dass es zu einer erheblichen 
Preisanpassung nach oben kommen wird. Da aber derzeit weder zu Zeitpunkt und Höhe 
verlässliche Aussagen möglich sind, werden zunächst noch die bisherigen Kosten als 
Kalkulationsgrundlage zu Grunde gelegt. 
Die Vorkalkulation hat den niedrigeren Kostenanteil der überhaupt gebührenpflichtigen 
Reinigung (siehe 1.2.), den höheren Gemeindeanteil an der gebührenfähigen Reinigung 
(siehe 2.3.) und gleichzeitig die Rückführung der festgestellten Gebührenüberdeckung 
innerhalb von spätestens 3 Jahren (siehe 3.2.)  zu berücksichtigen. Dies erfordert insgesamt 
eine vorübergehende Gebührensenkung von über 20 %. Spätestens nach Abbau des 
festgestellten Gebührenüberschusses ist dann wieder mit einer Gebührenerhöhung zu 
rechnen. Es ist nicht zulässig, die festgestellte Gebührenüberdeckung zum Zwecke der 
Gebührenstabilität einzubehalten und erst viel später mit gestiegenen Kosten zu verrechnen.

3.5. Möglicher Ausblick: Änderungen, Maßstabswechsel? 
Im Rahmen der Gebührenkalkulation können nur kalkulatorische Fragen beantwortet 
werden. Für die Straßenreinigung stellen sich darüber hinaus aber wesentliche Fragen des 
Ordnungsrechts sowie des Infrastrukturmanagements. Die Gemeinde wird in absehbarer Zeit 
die tatsächliche Reinigungsstrecke neu festlegen, das dazugehörige Straßenverzeichnis 
ändern (Streichung des Oetjendorfer Wegs innerhalb der OD, ggf. Aufnahme weiterer 



Straßen?) und die Reinigung neu ausschreiben lassen müssen. Die evtl. Aufnahme neuer 
Straßen nach dem jetzigen Frontmetermaßstab stellt sich als sehr aufwändig dar, da jedes 
Grundstück je nach Lage zur jeweils gereinigten Straße gesondert vermessen werden muss. 
Dies würde durch Wechsel auf einen Quadratwurzelmaßstab deutlich vereinfacht, da sich 
hier die Bezugsgröße direkt aus der bekannten Grundstücksgröße errechnet, unabhängig 
von Form und Lage des Grundstücks. Da allerdings aus rechtlichen Gründen ein 
einheitlicher Maßstab für alle Grundstücke gelten muss, würde ein möglicher Wechsel für 
bisher schon gebührenpflichtige Grundstücke zwangsläufig entsprechenden 
Umstellungsaufwand, Vorlaufzeit und Unruhe  mit sich bringen. Bei einer Vorprüfung haben 
sich bei evtl. Maßstabsumstellung in Lütjensee im Einzelfall Verwerfungen im Faktor 10 zu 
Lasten sehr tiefer landwirtschaftlicher Grundstücke ergeben. Außerdem wäre zukünftig vor 
Veranlagung von Eckgrundstücken rechtlich sauber zu klären, ob diese an selbständigen 
oder unselbständigen Stichstraßen liegen – je nachdem würde die Quadratwurzel einfach 
oder doppelt erhoben werden (bislang wird hier einfach um die Ecke herum gemessen). 
Diese Gründe sprechen in Lütjensee derzeit eher gegen einen Maßstabswechsel. 
Bei der Rechtsprechung ist zukünftig genau zu beobachten, ob ggf. noch ein rechtssicherer 
Korridor zwischen einem Gemeindeanteil von 15 % als Mindestanteil und dem für Lütjensee 
errechneten Anteil von 23,76% eröffnet wird.  l

Beschlussvorschlag:
1. Die anliegende Gebührenkalkulation wird zur Kenntnis genommen. Der 

Kalkulationszeitraum beträgt weiterhin ein Jahr. 
2. Die Ermessenserwägungen zum Gemeindeanteil an der Straßenreinigung werden 

gebilligt. Der Gemeindeanteil an der Straßenreinigung wird ab 2018 auf 23,76 % 
festgelegt.

3. Die bereits bestandskräftige Gebührenerhebung für Straßenreinigung für die Anlieger 
des Oetjendorfer Wegs soll rückwirkend ab dem 1.1.2017 aufgehoben werden.

4. Die Gemeindevertretung beschließt die anliegende Satzung.

Finanzielle Auswirkungen:
Durch den im Wege des Ermessens festzulegenden höheren Gemeindeanteil an den Kosten 
der Straßenreinigung sowie die festgestellten nicht gebührenfähigen Kosten der Reinigung 
außerhalb der Ortsdurchfahrten von klassifizierten Straßen ergibt sich dauerhaft ein höherer 
bei der Gemeinde verbleibender Eigenanteil an den Kosten der Straßenreinigung. Dieser 
könnte nur durch eine Verringerung der nicht gebührenfähigen Reinigung zurückgefahren 
werden. 

Anlagen:
Lageplan der Ortsdurchfahrten
Gebührenkalkulation
Satzung



k2023
Erläuterung
OD

k2023
Erläuterung
OD

k2023
Erläuterung
OD

k2023
Erläuterung
OD



Fachdienst Finanzen 1/211 Straßenreinigungsgebühr Lütjensee
2014 JR 2015 JR 2016 JR 2017 HH 2018 HH 2019 HH 2020 HH 2021

Einnahmen mögl. Ausblick

Straßenreinigungsgebühren Soll HHJ 16.405,35 16.091,93 16.141,96 15.674,04 12.266,64 12.266,64 12.266,64 18.720,00
Gesamteinnahmen 16.405,35 16.091,93 16.141,96 15.674,04 12.266,64 12.266,64 12.266,64 18.720,00

Ausgaben
Deponie- und Straßenkehrkosten HHJ 12.228,87 11.838,41 12.105,14 11.900,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00
Korrektur  (-) für Vorjahr -1.419,70 -1.154,18 -1.189,88 -1.007,45 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00
Korrektur  (+) aus Folgejahr 1.154,18 1.189,88 1.007,45 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
nicht geb.f. Aufwand Quartalsreinigg. (-)  *1a) -950,97 -981,72 -1.018,41 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.500,00
nicht geb.f. Aufw. Reinigg. außerh.OD (-)  *1b) -1.665,76 -1.647,61 -1.649,41 -1.662,76 -1.663,89 -1.663,89 -1.663,89 0,00
Verwaltungskosten 50% Reinigungsko.ant. *2)

3.716,54 3.710,76 4.488,14 4.418,34 4.450,00 4.450,00 4.500,00 5.000,00
Verwaltungsko.ant. nicht geb.f.Reinigung*2) -812,91 -821,69 -1.004,26 -981,02 -987,86 -987,86 -998,96 -500,00

ant. Reinigungsausgaben geb.pfl. Straßen*2+3) 12.250,24 12.133,86 12.738,77 12.767,11 12.798,26 12.798,26 12.837,16 18.000,00
./. 15% Gemeindeanteil geb.pfl. Straßen -1.837,54 -1.820,08 -1.910,82 -1.915,07

./. 23,76% Gemeindeanteil geb.pfl. Straßen -3.040,87 -3.040,87 -3.050,11
./. 25% Gemeindeanteil geb.pfl. Straßen -4.500,00

gebührenfähige Reinigungskosten 10.412,71 10.313,78 10.827,96 10.852,04 9.757,39 9.757,39 9.787,05 13.500,00
Verwaltungskostenanteil  

*2)
7.433,08 7.421,52 8.976,28 8.836,68 8.900,00 8.900,00 9.000,00 10.000,00

davon Reinigungsanteil (pausch. 50 %) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
davon Erhebungskosten  (pausch. 50 %) 3.716,54 3.710,76 4.488,14 4.418,34 4.450,00 4.450,00 4.500,00 5.000,00

geb.fähige Gesamtkosten lfd. Jahr 14.129,25 14.024,54 15.316,10 15.270,38 14.207,39 14.207,39 14.287,05 18.500,00
Saldo lfd. Jahr 2.276,10 2.067,39 825,86 403,66 -1.940,75 -1.940,75 -2.020,41 220,00

Zuführung Gebührenausgl.rückl. -> -> 5.169,36 403,66
Auflösung Gebührenausgl.rücklage (vorläufig) 1.940,75 1.940,75 1.691,51 -220,00

Saldo lfd. Jahr n. Auflös. Geb.ausgl.rückl. 0,00 0,00 -328,90 0,00

nicht verfallener Saldoübertrag 2.276,10 4.343,49 5.169,36 5.573,01 3.632,26 1.691,51 -328,90 -108,90
Gebührensatz je Meter Frontlänge 0,92 € 0,92 € 0,92 € 0,92 € 0,72 € 0,72 € 0,72 € 1,04 €
(rechn.) Su. geb.pfl. Frontmeter HHJ 17.831,9 17.491,2 17.545,6 17.037,0 17.037,0 17.037,0 17.037,0 18.000,0

(bei Wegfall K 98 Oetjendorfer Weg)

abgerechnete Kehrmeter 14-tägige Reinigung 23.608 23.608 23.608 23.608 23.608 23.608 23.608 20.037
davon gebührenfähige 20.037 20.037 20.037 20.037 20.037 20.037 20.037 20.037
nicht gebührenfähiger Anteil 15,13% 15,13% 15,13% 15,13% 15,13% 15,13% 15,13% 0,00%

*1a) nicht gebührenfähige Vierteljahresreinigung: weitere 12.760 Kehrmeter einschließlich anteiliger Deponiekosten des Reinigungsmonats.

*2. (zu Aufteilung Verwaltungskosten:) Bei den Verwaltungskostenneuermittlungen 2014 und 2016 wurden auch Zeitanteile für die allgemeine Organisation der Reinigung pauschal miterfasst. Diese sind in der Pauschale 

enthalten, müssen aber anteilig auf nur teilweise gebührenfähige Reinigung (hierbei differenziert nach gebührenfähige und nicht gebührenfähige Reinigung nach prozentualem Kostenanteil; vom Ergebnis wird dann der 

Gemeindeanteil an den Reinigungskosten abgesetzt) und  der Gebührenveranlagung (zu 100 % gebührenfähig) zugeordnet werden. Bei einer Detailanalyse 2016 ergab sich ein Verhältnis von rd. 55 % Verw.ko. allein für 

Gebührenveranlagung und rd. 45 %  für Organisation der Reinigung. Bei der Nachkalkulation und zukünftig wird der Verwaltungskostensatz  pauschal  aufgerundet zur Hälfte den Reinigungskosten und nur noch zur 

anderen Hälfte der reinen Gebührenveranlagung zugeordnet. Diese pauschalierende Berechnungsweise erspart eine häufig wiederholte Detailanalyse. 

*1b)    außerhalb der OD:  3571 Kehrmeter von insgesamt 23608 Kehrmetern mit 14-tägiger Reinigung, entspricht ca. 15,13 % der Kosten ohne Quartalsreinigung



S a t z u n g  
zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von  

Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde  
Lütjensee (Kreis Stormarn) 

(Straßenreinigungsgebührensatzung)  
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), des § 45 des Straßen- und Wege-
gesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) und der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengeset-
zes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Lütjensee vom 19.12.2017 folgende Satzung erlassen: 
 
 

A r t i k e l  1  

 
§ 3 Absatz 4 der Straßenreinigungsgebührensatzung vom 16.12.2004 wird wie folgt 

geändert: 
 
(4) Die jährliche Straßenreinigungsgebühr beträgt je Meter Straßenfrontlänge des 

Grundstücks 
 - ab dem Jahr 2018     0,72 €.  
 
 
 

A r t i k e l  2  

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Lütjensee, den 19. Dezember 2017 
 
 
 
 
    (Stentzler) 
 Bürgermeisterin 
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